
Antrag zur Kreistagssitzung am _____18.08.2008

Michael Wahl, Die Linke.Offene Liste Petersberg, 18.07.2008
Kirschgrund 3
36100 Petersberg

Herrn Kreistagsvorsitzenden
Franz Rupprecht
Wörthstraße 15

36037 Fulda

Antrag zur Anwendung der Berechnung der Heizkosten nach SGB; aktuelle Rechtsprechung

Sehr geehrter Herr Rupprecht,
der Kreistag möge beschließen, dass das Amt für Arbeit und Soziales der aktuellen
höchstrichterlichen Rechtsprechung folgt und die tatsächlichen Heizkosten nach § 22 SGB II
erstattet.

Begründung:
Nach BSG, Urteil vom 19. 3. 2008 - B 11b AS 23/ 06 R sind die Leistungen für Unterkunft
und Heizung nach Maßgabe des § 22 SGB II grundsätzlich in Höhe der tatsächlichen
Aufwendungen zu erbringen.
In vielen Fällen stehen in diesem Jahr Nachforderungen bei den Heizkosten von 500,- und
mehr Euro an. Nach neuesten Berechnungen sind die Heizkosten pro m2 auf über 1,- €pro
Monat gestiegen. Noch 2007 lagen nach dem Betriebskostenspiegel des Deutschen
Mieterbundes die Kosten pro m2 bei durchschnittlich 0,84 pro Monat in Hessen. Weiterhin ist
zu bedenken, dass die Heizkosten für Hartz IV-Empfänger höher liegen dürften, da sie sich
ordentlich gedämmte Wohnungen, geschweige denn solche mit modernen Heizungsanlagen,
gar nicht leisten können.

Die vom Amt für Arbeit und Soziales im Landkreis Fulda gezahlte Pauschale von 0,88 Euro
widerspricht dem Grundsatz der Erstattung der tatsächlichen Kostenerstattung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Wahl


